
Modul 2// 

Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen 

2 Verfahrensschritte innerhalb des Breitbandausbaus 

Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse 

Im Nachfolgenden werden die notwendigen Inhalte und Anforderungen der 

Rechtverhältnisse zwischen der Kommune und dem Breitbandberater/-pla­

ner bzw. zwischen der Kommune und dem ausgewählten Betreiber erläutert. 

Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Breitbandberater/-planer 

Werden Kommunen im Bereich des Breitbandausbaus aktiv, sind sie vielfach 

auf die Hinzunahme externer Expertise und Beratung angewiesen. Je nach 

Auftragsgegenstand und Auftragsumfang kann aufgrund ihrer Eigenschaft als 

öffentlicher Auftraggeber im Sinne des§ 99 GWB im Hinblick auf die Auswahl 

des Beraters die Durchführung eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens 

erforderlich sein. Um eine beihilferelevante Tätigkeit handelt es sich hierbei 

allerdings in der Regel nicht. Werden für die Inanspruchnahme von externen 

Beratungsleistungen Fördermittel (beispielsweise von Landes- oder von Bun­

desseite) verwendet, kann die Beauftragung der Beratungsleistungen an be­

stimmte Voraussetzungen geknüpft werden. Diese besonderen Anforderun­

gen sollen eine gewisse Qualität nicht nur der Beratungsleistung an sich, son­

dern auch im Hinblick auf die umzusetzenden Ausbauprojekte sicherstellen. 

Berater bzw. Planer beispielsweise, die im Rahmen des Bundesförderpro­

gramms Leistungen erbringen, haben Ihre Unabhängigkeit vor Beginn der Be­

ratungs-/Planungsleistungen gegenüber der Bewilligungsbehörde zu versi­

chern. Weiterhin haben sie einen Fachkundenachweis zu führen. Die Unab­

hängigkeitserklärung sowie die Fachkunde sind personengebunden nachzu­

weisen, d. h. die Anforderungen erstrecken sich auch auf Hilfspersonen, de­

nen sich der Berater/Planer zu Erfüllung seiner Pflichten bedient. Alle in die 

Beratungs-/Planungsleistung involvierten Personen haben die entsprechen­

den Nachweise der Bewilligungsbehörde vorzulegen. Werden die Nachweise 

nicht erbracht, ist eine Auszahlung der Zuwendung ausgeschlossen (vgl. ins­

gesamt Ziff. 3.3 des Leitfadens zur Umsetzung der Förderrichtlinie des Bun­

des). 

Unabhängigkeitserklärung im Rahmen des Bundesförderprogramms 

Wenn sich die Gebietskörperschaft externe Planungs- und/oder Beratungs­

leistungen nach Ziff. 3.3 der Bundesförderrichtlinie fördern lässt, hat das be­

auftragte Beratungs-/Planungsunternehmen bzw. der Berater/Planer eine 

Zusicherung der Neutralität und Unabhängigkeit abzugeben (vgl. Ziff. 2.2.2 in 

Verbindung mit 3.2 BNBest Beratung). 

Das beauftragte Beratungs-/Planungsunternehmen bzw. der beauftragte Be­

rater/Planer muss gegenüber der Gebietskörperschaft zusichern, aktuell und 

über die letzten zwei Jahre hinweg unabhängig und neutral gegenüber allen 

Telekommunikationsunternehmen (gewesen) zu sein. 
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